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13. März 2018 

 

 

Verwaltungsbericht des Bürgermeisters 
 
1.  Bürgermeister 

 
mündlicher Vortrag im nicht öffentlichen Teil zu: entfällt 

 
2. Büroltd. Beamter 
 Kommunalwahl 2018 

Sitzung des 2. Gemeindewahlausschusses am 16. März um 14.00 Uhr im 
Sitzungssaal der Stadt Kappeln zur Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge. 

 
3. Bauamt 

Städtebauförderung 
Am 20.03.2018 soll die letzte Bürgerveranstaltung für das „Zukunftskonzept 
Daseinsvorsorge“ stattfinden. 
Die Themen sind u.a.: Wohnen und Leben in Kappeln, Freizeitangebote, öffentlicher 
Raum, medizinische Versorgung, Mobilität und Erreichbarkeit. 
Es sollen noch einmal die Fragen „Welche Projekte sind für Kappelner wichtig“ und 
„wie geht es weiter in Kappeln“ herausgearbeitet werden.  
Die Veranstaltung findet am 20.03.2018 um 19.00 Uhr in der Schulmensa statt. 

 
Bauleitplanung 
Der BPA hat am 26.02.2018 den Entwurf der 9. Änderung des B-Planes Nr. 1 
„Ellenberg“ zur Festsetzung des Ausweichparkplatzes nördlich der vorhandenen 
Teiche gebilligt und zur Auslegung bestimmt. Da sowohl die Öffentlichkeit als auch 
die Politik bereits lange Zeit und ausreichend Kenntnis von der Planung haben, wurde 
auf einen offiziellen Aufstellungsbeschluss verzichtet. Es handelt sich um ein 
beschleunigtes B-Plan-Verfahren gem. § 13a BauGB, so dass keine Umweltprüfung 
und keine zusätzliche frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig ist. Die 
öffentliche Auslegung findet vom 08.03. bis 09.04.2018 statt, gleichzeitig mit der 
TÖB-/ Behörden-Beteiligung. 

 
Die Genehmigung der 49. F-Plan-Änderung für den „uferseitigen Bereich der 
Schleiterrassen“ wurde mit Datum vom 26.02.2018 durch das Innenministerium 
erteilt. Dies wurde uns vorab per E-Mail mitgeteilt und liegt inzwischen im Original 
dem Bauamt vor. Die abschließenden Bekanntmachungen zur 49. F-Plan-Änderung 
und des B-Planes Nr. 74 „Schleiterrassen“ erfolgten am 06.03.2018 im Schlei-Boten 
und im Internet, so dass beide Bauleitpläne ab 07.03.2018 rechtskräftig sind. 

 
Die Genehmigung der 45. F-Plan-Änderung für die „Cremilk und Umgebung“ wurde 
mit Hinweisen durch das Innenministerium erteilt. Nach Einarbeitung der Hinweise 
werden sowohl für die 45. F-Plan-Änderung als auch für den B-Plan Nr. 80 die 
abschließenden Bekanntmachungen erfolgen, so dass beide in Kürze rechtskräftig 
werden. 
In sehr kooperativer Zusammenarbeit mit der Cremilk konnten die noch 
durchzuführenden Schallschutzmaßnahmen vertraglich geregelt werden. Damit sind 
die Voraussetzungen erfüllt, um auch den Bebauungsplan zur Gestaltung des 
Südhafens weiterzuführen. 

 
4. Sachstandsbericht Organisationsuntersuchung (ORGA) 
 siehe anliegende ergänzte Tabelle (Beschluss 2018/021) 
 
 
 

 (Heiko Traulsen) 

 Bürgermeister 
 


